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 Landkreis Lüneburg 
  D E R  L A N D R A T  

 
Vorlagenart Vorlagennummer Jugendhilfe und Sport 

Az.:  
Datum: 19.07.2007 
Sachbearbeiter/in: Metzdorf, Klaus 

Bericht 2007/128 

 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
 
 

Beratungsgegenstand: 
Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden 

 
Produkt/e: 
07.05.10 - Sportförderung 
 
Status Sitzungsdatum Gremium 
Ö 05.06.2007 Sportausschuss 
 

Abzeichnung: 
  
  
Landrat Organisationseinheit 
  
 
 
 
 

 
Sachlage: 
Neben der/dem gemäß § 47 NLO zu bestimmenden Ausschussvorsitzenden ist gemäß § 24 der Geschäftsord-
nung in Verbindung mit § 47 NLO eine stellvertretende Vorsitzende/ein stellvertretender Vorsitzender zu wählen. 
 
Die Wahl erfolgt durch die stimmberechtigten Mitglieder des Sportausschusses. Wählbar sind nur die dem Kreis-
tag angehörenden Mitglieder des Sportausschusses. 
 
Gewählt ist die Person, auf die die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder entfällt. 
 

 
 

 


